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Bebauungsplan „Erweiterung Mineralquelle an der Sprudelstraße“, Ge-

meinde Bad Brambach - Vorentwurf von 07/2025 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit diesem Schreiben erhalten Sie die Stellungnahme des Sächsischen Lan-

desamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) als Träger öffent-

licher Belange.  

 

Wir weisen darauf hin, dass im LfULG nur die Belange  

 

- Fluglärm 

- Anlagensicherheit / Störfallvorsorge 

- natürliche Radioaktivität 

- Fischartenschutz und Fischerei und 

- Geologie 

 

Gegenstand der Prüfung sind. Die Prüfung weiterer Belange ist auf Grund feh-

lender Zuständigkeit nicht möglich. 

 

Wir haben die Prüfung und Einschätzung u.a. auf der Grundlage des Inhalts 

der unter Punkt 2.1 und 3.1 aufgeführten Unterlagen vorgenommen. 

 

 

1 Zusammenfassendes Prüfergebnis 

 

Aus Sicht des LfULG stehen dem Vorhaben als solchem keine grundsätzli-

chen Bedenken entgegen. 

 

 

   

LANDESAMT FÜR UMWELT, LANDWIRTSCHAFT UND GEOLOGIE 
Pillnitzer Platz 3 | 01326 Dresden 

 Ihre Ansprechperson 

Doreen Brandl 

 per E-Mail 
beteiligung@staedtebau-chemnitz.de 
 
Büro für Städtebau GmbH Chemnitz 
Fürstenstraße 23 
09130 Chemnitz 

  

Durchwahl 

Telefon +49 351 2612-2111 

Telefax +49 351 2612-2099 

 

doreen.brandl@ 

lfulg.sachsen.de 

http://www.lfulg.sachsen.de/
http://www.lfulg.sachsen.de
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Im Rahmen weiterer Planungen zur Bebauung bestehen jedoch Anforderungen zum Ra-

donschutz, die zu beachten sind. Zur Begründung und zu weiteren Hinweisen der natür-

lichen Radioaktivität siehe Gliederungspunkt 2.   

 

Wir empfehlen außerdem, im Rahmen der weiteren Planbearbeitung die in Punkt 3 fol-

genden geologischen Hinweise zu berücksichtigen. 

 

Die Belange des Fluglärms, Belange der Anlagensicherheit / Störfallvorsorge sowie Be-

lange des Fischartenschutzes bzw. der Fischerei sind nicht berührt. 

 

Wir bitten darum das LfULG über das Abwägungsergebnis vor Beschlussfassung zu in-

formieren (Vgl. § 4 SächsUIG). 

 

 

2 Natürliche Radioaktivität 

 

2.1 Unterlagen 

 

[1] Kataster für Natürliche Radioaktivität in Sachsen, basierend auf Kenntnissen über 

den Altbergbau, Uranerzbergbau der Wismut und Ergebnissen aus dem Projekt „Ra-

diologische Erfassung, Untersuchung und Bewertung bergbaulicher Altlasten“ (Alt-

lastenkataster) des Bundesamtes für Strahlenschutz. 

[2] Gesetz zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung (Strahlen-

schutzgesetz - StrlSchG) vom 27. Juni 2017 (BGBl. I S. 1966), das zuletzt durch 

Artikel 4 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 324) geändert wor-

den ist. 

[3] Verordnung zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung 

(Strahlenschutzverordnung - StrlSchV) vom 29. November 2018 (BGBl. I S. 2034, 

2036; 2021 I S. 5261), die zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 23. Oktober 

2024 (BGBl. 2024 I Nr. 324) geändert worden ist. 

[4] Allgemeinverfügung zur Festlegung von Gebieten zum Schutz vor Radon-222 in In-

nenräumen nach § 121 Absatz 1 Satz 1 des Strahlenschutzgesetzes vom 19. No-

vember 2020 (SächsABl. S. 1362). 

[5] Schreiben des Büros für Städtebau GmbH Chemnitz vom 23.10.2025 

[6] mit [5] u. a. überreichte Unterlagen: Bebauungsplan „Erweiterung Mineralquelle an 

der Sprudelstrasse“ Gemeinde Bad Brambach, Teil Begründung, Planfassung vom 

Juli 2025  

 

2.2 Prüfergebnis 

 

Das Plangebiet befindet sich … 
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- in keiner radioaktiven Verdachtsfläche und gegenwärtig [1] liegen uns auch keine 

Anhaltspunkte über radiologisch relevante Hinterlassenschaften vor, 

- in einem festgelegten Radonvorsorgegebiet [4]. Aufgrund dessen sind beim Neu-

bau von Gebäuden mit Aufenthaltsräumen, sowie an Arbeitsplätzen in Innenräu-

men zusätzliche Maßnahmen zum Schutz vor Radon einzuplanen. 

 

Zum vorliegenden Vorhaben bestehen derzeit keine Bedenken. Hinweise zum Schutz 

vor Radon sind bereits in den Planungsunterlagen enthalten.  

Wir weisen jedoch darauf hin, dass im Rahmen weiterer Planungen von Gebäuden mit 

Aufenthaltsräumen oder Arbeitsplätzen, erweiterte Anforderungen zum Radonschutz zu 

beachten sind – siehe nachfolgend. 

 

Anmerkung: der Link „www.smul.sachsen.de/bful“ in den Planungsunterlagen [6], Seite 

30, ist nicht mehr existent - die aktuellen Kontaktdaten der Radonberatungsstelle siehe 

ebenso nachfolgend. 

 

2.3 Anforderungen zum Radonschutz 

 

Das Strahlenschutzgesetz (§§ 121 - 132 StrlSchG) [2] und die novellierte Strahlenschutz-

verordnung (§§ 153 - 158 StrlSchV) [3] regeln die Anforderungen an den Schutz vor 

Radon. Dabei wurde ein Referenzwert von 300 Bq/m³ (Becquerel pro Kubikmeter Luft) 

für die über das Jahr gemittelte Radon-222-Aktivitätskonzentration in der Luft in Aufent-

haltsräumen und an Arbeitsplätzen in Innenräumen festgeschrieben.  

 

Wer ein Gebäude mit Aufenthaltsräumen oder Arbeitsplätzen errichtet, hat grundsätzlich 

geeignete Maßnahmen zu treffen, um den Zutritt von Radon aus dem Baugrund zu ver-

hindern oder erheblich zu erschweren. 

Wer im Rahmen baulicher Veränderung eines Gebäudes mit Aufenthaltsräumen oder 

Arbeitsplätzen Maßnahmen durchführt, die zu einer erheblichen Verminderung der Luft-

wechselrate führen, soll die Durchführung von Maßnahmen zum Schutz vor Radon in 

Betracht ziehen, soweit diese Maßnahmen erforderlich und zumutbar sind. 

 

Mit Inkrafttreten am 31.12.2020 wurden per Allgemeinverfügung [4] Gebiete nach § 121 

Abs. 1 Satz 1 Strahlenschutzgesetz [2] festgelegt. Für diese sogenannten Radonvorsor-

gegebiete wird erwartet, dass die über das Jahr gemittelte Radon-222-Aktivitätskonzent-

ration in der Luft in einer beträchtlichen Zahl von Gebäuden mit Aufenthaltsräumen oder 

Arbeitsplätzen den Referenzwert von 300 Bq/m³ überschreitet. In diesen Gebieten sind 

besondere Anforderungen an den Schutz vor Radon zu erfüllen. Die Allgemeinverfügung 

sowie alle weiterführenden Informationen sind unter www.radon.sachsen.de nachzule-

sen. 

 

http://www.smul.sachsen.de/bful
http://www.radon.sachsen.de/
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In einem Radonvorsorgegebiet [4] sind beim Neubau von Gebäuden mit Aufenthaltsräu-

men oder Arbeitsplätzen neben der fachgerechten Ausführung der Maßnahmen hinsicht-

lich des Feuchteschutzes nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik ein zu-

sätzlicher Radonschutz einzuplanen und eine der folgenden Möglichkeiten nach § 154 

StrlSchV [3] durchzuführen: 

 

1. Verringerung der Radon-222-Konzentration unter dem Gebäude, oder 

2. gezielte Beeinflussung der Luftdruckdifferenz zwischen Gebäudeinnerem und Bo-

denluft an der Außenseite von Wänden und Böden mit Erdkontakt, oder 

3. Begrenzung der Rissbildung an Wänden und Böden mit Erdkontakt und Auswahl dif-

fusionshemmender Betonsorten mit der erforderlichen Dicke der Bauteile, oder 

4. Absaugung von Radon an Randfugen oder unter Abdichtungen, oder 

5. Einsatz diffusionshemmender, konvektionsdicht verarbeiteter Materialien oder Kon-

struktionen. 

 

2.4 Anforderungen zum Radonschutz am Arbeitsplatz 

 

Das Strahlenschutzgesetz [2] verpflichtet die Verantwortlichen für Arbeitsplätze zu einer 

12-monatigen Messung der Radon-222-Aktivitätskonzentration, wenn sich die Arbeits-

plätze in einem Keller oder Erdgeschoss von Gebäuden in Radonvorsorgebieten befin-

den.  

 

Die Messpflicht beginnt, sobald eine Betätigung an einem Arbeitsplatz in einem Keller 

oder Erdgeschoss in Gebäuden in festgelegten Radonvorsorgegebieten aufgenommen 

wird und ist innerhalb von 18 Monaten abzuschließen. 

 

Wird an einem Arbeitsplatz eine Überschreitung des Referenzwertes von 300 Bq/m³ fest-

gestellt, sind Maßnahmen zur Reduzierung der Radonwerte zu ergreifen und durch eine 

wiederholte Messung auf ihren Erfolg zu kontrollieren. Diese Messung muss innerhalb 

von 30 Monaten nach Bekanntwerden der Referenzwertüberschreitung erfolgt sein. 

Wird danach weiterhin der Referenzwert überschritten, sind die betroffenen Arbeitsplätze 

beim Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG), Referat 54 - Strah-

lenschutz - Altlasten, Radon, Notfallschutz anzumelden.  

 

Alle weiterführenden Informationen sind unter www.radon.sachsen.de bzw. 

https://www.strahlenschutz.sachsen.de/radon-an-arbeitsplaetzen-in-innenraeumen-

30730.html nachzulesen. Des Weiteren informiert ein Faltblatt Arbeitsplatzverantwortli-

che über die Pflichten zum Schutz vor Radon an Arbeitsplätzen in Innenräumen und 

welches Vorgehen dabei zu beachten ist 

(https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/36105). 

 

http://www.radon.sachsen.de/
https://www.strahlenschutz.sachsen.de/radon-an-arbeitsplaetzen-in-innenraeumen-30730.html
https://www.strahlenschutz.sachsen.de/radon-an-arbeitsplaetzen-in-innenraeumen-30730.html
https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/36105
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Bei Fragen zum Schutz vor Radon an Arbeitsplätzen wenden Sie sich bitte an das Lan-

desamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) 

 

Referat 54: Strahlenschutz - Altlasten, Radon, Notfallschutz: 

 Söbrigener Straße 3a, 01326 Dresden Pillnitz 

 Telefon:  (0351) 2612-5414 

Telefax:  (0351) 2612-5399 

E-Mail:  radon-aufenthaltsraeume@lfulg.sachsen.de 

Internet:  www.lfulg.sachsen.de 

 

2.5 Allgemeine Hinweise zum Radonschutz 

 

In der Broschüre „Radonschutzmaßnahmen - Planungshilfe für Neu- und Bestandsbau-

ten“ (https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/26126) sind die Möglichkeiten zum Ra-

donschutz praxisnah erläutert. Diese Broschüre können Sie kostenlos herunterladen. 

 

Bei Fragen zu Radonvorkommen, Radonwirkung und Radonschutz wenden Sie sich bitte 

an die Radonberatungsstelle des Freistaates Sachsen: 

 

Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft - Radonberatungsstelle: 

 Dresdner Straße 183, 09131 Chemnitz 

 Telefon:  (0371) 46124-221 

Telefax:  (0371) 46124-299 

E-Mail:  radonberatung@bful.sachsen.de 

Internet:  https://www.bful.sachsen.de/radonberatungsstelle.html 

Beratung werktags per Telefon oder E-Mail; zusätzlich besteht die Möglichkeit 

einer Vereinbarung individueller persönlicher Beratungstermine. 

 

 

3 Geologie 

 

3.1 Unterlagen 

 

[1] E-Mail der Büro für Städtebau GmbH vom 13.10.2025, Betreff: Bebauungsplan „Er-

weiterung Mineralquelle an der Sprudelstraße“, Gemeinde Bad Brambach - Frühzei-

tige Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB, Information über die Beteiligung nach § 3 

Abs. 1 BauGB     

[2] Als Anlage von [1] übermittelte Unterlagen zum Bebauungsplan „Erweiterung Mine-

ralquelle an der Sprudelstraße“  

[2.1] Zeichnerische Festsetzungen im Maßstab 1:1.000 (Teil A),  

[2.2] Textliche Festsetzungen und Hinweise (Teil B) 

mailto:radon-aufenthaltsraeume@lfulg.sachsen.de
mailto:radon-aufenthaltsraeume@lfulg.sachsen.de
http://www.lfulg.sachsen.de/
https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/26126
mailto:Radonberatung@bful.sachsen.de
https://www.bful.sachsen.de/radonberatungsstelle.html
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[2.3] Begründung mit Anlagen 

[2.4] Bericht zur Baugrunduntersuchung „Ausbau von Lagerflächen / Neubau La-

gerhalle am Betriebsstandort der Bad Brambacher Mineralquellen“ M&S Um-

weltprojekt GmbH vom 05.03.2025  

[3] Geologische Karte Erzgebirge/Vogtland (GK50_EV), Maßstab: 1:50.000, digitale 

Version 

[4] Geodatenarchiv des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) 

[5] RStO 12: Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen. 

Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V., Arbeitsgruppe Infra-

strukturmanagement, Köln, 2012 

[6] Zuordnung von Gemeinden im Freistaat Sachsen zu Erdbebenzonen 1 und 2 nach 

DIN 4149:2005-04. Anhang B in: Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsmi-

nisteriums des Inneren zur Einführung Technischer Baubestimmungen (VwV TB) 

vom 15.12.2017 

 

3.2 Prüfumfang 

 

Für den Standort des geplanten Vorhabens erfolgte eine Prüfung auf öffentliche Belange 

geologischer Art. Darüber hinaus wurde das Baugrundgutachten auf Plausibilität der lo-

kalen ingenieur- und hydrogeologischen Sachverhalte (Schichtenbeschreibung, Charak-

teristik der Baugrundschichten, gesteinsphysikalische Kennwertansätze, ingenieurgeo-

logische / hydrogeologische Modellbildung) geprüft. 

 

3.3 Prüfergebnis 

 

Aus geologischer Sicht bestehen mit derzeitigem Kenntnisstand keine Bedenken gegen 

das in [1] und [2] beschriebene Vorhaben.  

 

Im Rahmen der weiteren Planungen empfehlen wir, die nachfolgenden Hinweise zu be-

rücksichtigen und bitten darum, diese an den geeigneten Stellen in die Planunterlagen 

einzuarbeiten. 

 

3.4 Hinweise 

 

3.4.1 Geologie / Baugrund 

 

Die in [2.4] beschriebene geologische Situation entspricht den uns vorliegenden Daten 

und wird vom Grundsatz her mitgetragen. Das im geotechnischen Bericht aufgestellte 

Baugrundmodell sowie die gegebenen Hinweise zur weiteren Planung und Bauausfüh-

rung sind fachlich plausibel und sollten im Zuge der weiteren Planungen berücksichtigt 

werden. 
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Die im geotechnischen Bericht in Tabelle 2 angegebenen Bodenkennwerte basieren z. 

T. auf Tabellen- sowie auf Schätz- bzw. Erfahrungswerten des Gutachters. Wir weisen 

darauf hin, dass die Bodenkennwerte in Abhängigkeit von Material und Lagerungszu-

stand z. T. sehr stark variieren können. Im Falle der Durchführung erdstatischer Berech-

nungen empfehlen wir sensible Bodenkennwerte (z. B. Reibungswinkel, Kohäsion) kon-

servativ anzusetzen oder auch in geeigneten Laborversuchen zu verifizieren. 

 

3.4.2 Hydrogeologie 

 

Die als Basis für die Entwässerungsplanung dienenden Versickerungsversuche sind im 

Baugrundgutachten nicht dokumentiert. Diese Unterlagen sollten daher dem Entwurf des 

Bebauungsplans beigefügt werden, um die Nachvollziehbarkeit der Entwässerungspla-

nung zu gewährleisten. 

 

3.4.3 Geodaten 

 

Geologische Informationen in Form von Schichtenverzeichnissen von Bodenaufschlüs-

sen können bei Interesse unter der URL https://www.luis.sachsen.de/  recherchiert, und 

sofern geeignet, in Baugrunduntersuchungen integriert werden. Zur Übergabe der 

Schichtenverzeichnisse senden Sie bitte eine Email - Anfrage an bohrarchiv@lfulg.sach-

sen.de. 

 

In Auswertung des Geodatenarchivs des LfULG [4] liegen im direkten und im weiteren 

Umfeld des Plangebietes vereinzelt Bodenaufschlüsse vor. 

 

Über LUIS (Landwirtschaft- und Umweltinformationssystem für Geodaten) sind alle In-

formationen zur Datenbereitstellung des Fachthemas Geologie abrufbar. Hier finden Sie  

- Dokumente des Geoarchivs 

- Digitale Bohrungsdaten 

- Digitale geologische Karten 

- Digitale 3D-Modelle 

- Publikationen und Druckerzeugnisse 

- Gesetzliche Regelungen und Nutzungsbedingungen 

 

3.4.4 Anzeige und Übergabe der Ergebnisse von geologischen Untersuchungen 

 

Geologische Untersuchungen (wie z. B. Sondierungs- und Erkundungsbohrungen) sowie 

die dazu gehörigen Nachweisdaten sind spätestens zwei Wochen vor Beginn dem LfULG 

als zuständige Behörde in Sachsen anzuzeigen (§ 8 GeolDG).  

Spätestens drei Monate nach dem Abschluss der geologischen Untersuchung sind die 

dabei gewonnenen Fachdaten (Messdaten, Bohrprofile, Laboranalysen, Pumpversuche 

etc.) zu übermitteln.  

https://www.luis.sachsen.de/
mailto:bohrarchiv@lfulg.sachsen.de
mailto:bohrarchiv@lfulg.sachsen.de
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Wenn seitens des LfULG Bewertungsdaten (Einschätzungen, Schlussfolgerungen, Gut-

achten) angefordert wurden, sind diese spätestens sechs Monate nach dem Abschluss 

der geologischen Untersuchung an die zuständige Behörde in Sachsen (LfULG) zu über-

mitteln (§ 9, 10 GeolDG). 

Wir bitten um Übernahme eines entsprechenden Hinweises in die Planunterlagen. 

Informationen zur Anzeige sowie zur Erfassung und Auswertung von Daten geologischer 

Bohrungen sind unter der URL www.geologie.sachsen.de unter dem Link „Bohranzeige“ 

verfügbar. Eine Bohranzeige kann über das Portal „ELBA.Sax“ elektronisch erfolgen: 

https://www.erdaufschluss-digital.de/ 

Die Regelungen des § 15 des Sächsischen Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutzgeset-

zes (SächsKrWBodSchG) zur Übergabe von Ergebnisberichten aus Erkundungen mit 

geowissenschaftlichem Belang (Erkundungsbohrungen, Baugrundgutachten, hydrogeo-

logische Untersuchungen o. ä.) durch Behörden des Freistaates Sachsen, der Land-

kreise, Kreisfreien Städte und Gemeinden sowie sonstigen juristischen Personen des 

öffentlichen Rechts an das LfULG bleiben vom GeolDG unberührt. 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

gez. Doreen Brandl 

Sachbearbeiterin 

 

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. 

 

http://www.geologie.sachsen.de/
https://www.erdaufschluss-digital.de/

